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Landrat des Landkreises Spree-Neiße/ 
Wokrejs Sprjewja-Nysa,  
Heinrich-Heine-Straße 1,  
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Tel.: 03562 986-10006, Fax: 03562 986-10088 

www.landkreis-spree-neisse.de,  
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Das Amtsblatt für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja- Nysa, 
Amtske łopjeno za Landkreis Spree- Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa erscheint 
nach Bedarf in elektronischer Form unter www.lkspn.de -> Aktuelles aus dem 
Landkreis -> Amtsblatt. 
 
Der Versand von Einzelexemplaren oder im Abonnement kann auf 
 Anforderung unter oben genannter Anschrift, per E-Mail unter 
pressestelle@lkspn.de bzw. telefonisch unter der Rufnummer 03562 986-
10006 kostenfrei per E-Mail oder auf dem Postweg erfolgen.  
 
Weiterhin wird das Amtsblatt am Sitz der Kreisverwaltung, Heinrich-Heine-
Straße 1, 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), sowie an den Sitzen der Ver-
waltungen der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden kostenlos zur 
Selbstabholung ausgelegt.
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Bekanntmachung über das Wahlergebnis zur 
Stichwahl der Landrätin/des Landrates des 

 Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 
am 22. März 2026  

Gemäß § 72 Absatz 2 und § 77 Absatz 2 Satz 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlge-
setzes (BbgKWahlG) in Verbindung mit § 74 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kom-
munalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes öffentlich bekannt: 
 
In seiner Sitzung am 25. März 2026 stellte der Kreiswahlausschuss folgendes Wahlergebnis 
fest: 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 

 
Erforderliche Stimmenzahl: 

 
Jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes, jede Partei, politische Vereinigung oder 
Wählergruppe, die einen Wahlvorschlag eingereicht hat, kann gegen die Gültigkeit der Wahl 
Einspruch erheben mit der Begründung, dass die Wahl nicht den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Er-
gebnis beeinflusst worden ist. 
 
Der Wahleinspruch ist bei der zuständigen Wahlleitung binnen zwei Wochen nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. 
 
Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), 26.03.2026 
 

Sendsitzky 
Kreiswahlleiterin 
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